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7. Jahrgang 1920 DAS WERK Heft 5

LITERATUR UND UMSCHAU
Unterstützungskasse für schweizerische

Künstler. Der Vorstand (Herren Dr.G.Schaertlin,
Präsident; S. Righini, Vizepräsident; J. H. Escher-
Lang, Quästor; C. Vogelsang, Aktuar; W. Roethlisberger)

legt soeben seinen 6. Geschäftsbericht ab,

aus dem wir folgende Daten notieren:
Auf den Antrag des Vorstandes wurde

beschlossen, versuchsweise und bis auf weiteres die
Krankenversicherung von der Unterstützungskasse
in der Weise zu übernehmen, daß ohne besondere

Beitragsleistung vom 1 1. Krankheitstage an für
höchstens 1 00 weitere Krankheitstage ein tägliches
Krankengeld von 5 Fr. ausgerichtet wird.
Anspruchsberechtigt sind, ohne Rücksicht auf ihre
ökonomische Lage, die Künstler, die Mitglieder
einer Sektion der Gesellschaft schweizerischer
Maler, Bildhauer und Architekten oder einer dem
Schweizerischen Kunstverein angeschlossenen
Kunstgesellschaft.

Im Berichtsjahre sind vom Vorstand an 21

Künstler der Kantone Aargau, Bern, Luzern,
Neuenburg, St. Gallen, Tessin und Zürich 81 76 Fr.
ausgerichtet worden. Neu tritt dazu eine Ausgabe
für Krankengeld mit 425 Fr.

Auch dieses Jahr hat sich die Kasse wieder
hochherziger Zuwendungen von Kunstfreunden und
den Künstlern wohlgesinnten Gönnern zu erfreuen
gehabt. Sie belaufen sich auf den hohen Betrag
von 27,761 Fr.

Die Einnahmen an Provisionen, 6,1 1 8 Fr., sind
höher als im vorausgegangenen Jahr, erreichen aber
bei weitem nicht den Betrag, den wir in dem
durch außerordentliche Verhältnisse begünstigten
Jahr 1917 eingenommen haben.

Beruhigend ist es, daß wir die Unterstützungen
aus den Eingängen an Beiträgen und Provisionen
allein nahezu haben bestreiten können.

Das Vermögen der Kasse stellte sich am Ende
des Berichtsjahres auf 92,993 Fr. und weist gegen
das Vorjahr, dank den Schenkungen, eine Ver¬

mehrung um 29,243 Fr. auf. Damit sind
allerdings die Wertschriften zum Ankaufspreis gewertet.

Der Stand der Kasse und ihre erfreuliche
Entwicklung hat die Generalversammlung ermutigt,
den eingangs genannten Beschluß zu fassen und
die Krankenversicherung versuchsweise
einzuführen. Es ist später nach den zu gewärtigenden
Erfahrungen zu bestimmen, ob und in welcher
Form die vorläufige Ordnung in eine endgültige
überzuführen sein wird.

Den Stiftern der ansehnlichen Zuwendungen
sei auch an dieser Stelle der beste Dank
ausgesprochen. Ihr Vorgehen dürfte auch andere
Kunstfreunde anregen, der Unterstützungskasse in
einmaligen oder in regelmäßig übermittelten Beträgen
zu gedenken. Der namhafte Betrag von Fr. 27,761
an Stiftungen in einem Jahr erweist, daß die
Organisation dieser Hilfskasse das Zutrauen der
Hilfsbereiten findet, und daß sie den Hilfesuchenden

auch nach bestem Wissen und Gewissen zu
helfen weiß.

S. H.S. Verkaufsgenossenschaft V.
Wettbewerb. Die S. H. S. hat im September 1919 zu
einem neuen Wettbewerb eingeladen, der an dieser
Stelle angekündet worden ist. Er legte der
Ausschreibung ein Verzeichnis von Vorschlägen bei,
die für die Ausführung anregend sein konnten.
Darin wurde u. a. vorgeschlagen: I. Holzarbeiten:

Bemalte Truhen für Photographien, Spiel-
und Ansichtskarten. Hölzerne Teller und Gefässe
als Gebrauchs- und Schmuckgegenstände,
Holzarbeiten mit Intarsien als Dekoration (mit den
Intarsien sollen keine Landschaften nachgebildet
werden). Spielsachen, Photographie- und Kalenderrahmen,

kleine Büchergestelle, für zirka 10—12
Bücher (wie man sie während eines Ferienaufenthaltes

benötigt), eventuell Schaukelpferde. 2.
Keramik: Gebrauchsgeschirr, Schalen, Vasen, Teller,
Schüsseln aller Art. Puppengeschirr. Heraldischer
Schmuck ist nicht anzubringen, es sei denn, daß
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KEIM'sche MINERAL-FARBEN
FÜR MONUMENTALE MALEREIEN

Lager für die Schweiz:
CHR. SCHMIDT, ZÜRICH 5, Hafnerstr. 47

Neuere Ausführungen in Keim'scher Technik:
Paul Altherr: Rathaus Rheinfelden, Fassadenmalerei
F. Boscovitz.jun.: Naturwissenschaftliches Institut Zürich, Wandmalereien
E. Cardinaux: Unfallversicherungs-Gebäude Luzern, Giebel-Figuren
Ch. Conradin: Kantonalbank Chur, Wandgemälde
Ch. Conradin: Schlachtkapelle Saas, Prättigau, Wandgemälde
P.Oswald: Höhere Töchterschule Zürich, Wandgemälde
A. H. Pellegrini: Schlachtkapelle St. Jakob, Basel, Wandgemälde
Ernst Rüegg: Stadthaus Schaffhausen, Fassadenmalereien
Ernst Rüegg: Kantonalbank Herisau, Fassadenmalereien
Aug. Schmid: Haus zum Schwarzhorn, Stein a. Rh., Fassadenmalereien
E.Stiefel: Bezirksgebäude Zürich, Wandgemälde

DIE HOLZZAUNFABRIK LÖHNINGEN

von Jakob Müller-Bührer, Löhningen
empfiehlt sich zur Lieferung von

impr. Holzeinfriedigungen in allen Grössen

um Villen, Wohnhäuser, Fabriken, Kolonien etc.

Pfosten in Tannenholz, Eichenholz oder armiertem Beton. /
Staketten und Querlatten: halbrund, aus sauber gehobeltem,

feinfaserigem tannenem Schwarzwaldholz. / Alle Holzteile
nach eigenem bewährtem Verfahren in eigener Imprägnieranstalt

dauerhaft imprägniert. / Die solideste, halt¬

barste und preiswürdigste Holzeinfriedigung.

Tf§§~ Ich übernehme das Setzen selbst, liefere aber auch nur die

Einfriedigungsbestandteile. Hunderttausende von lfd. m schon

geliefert und aufgestellt. Man verlange die illustrierte Preisliste.
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Städte- oder Kantonswappen in künstlerischer
Weise verwendet werden. 3. Porzellan:
Figürliche Darstellung aller Art und Tiergruppen.
4. Metallarbeiten: Briefbeschwerer, kleine
freie figürliche und Tierplastiken, Kerzenstöcke,
Metallteller, Petschaften. Ganz besondern Wert
legt die Jury darauf, einen Entwurf zu einem
Skiläufer zu erhalten, der in Eisen oder Bronze

gegossen, als Briefbeschwerer dienen kann. Ferner
können Figuren aus unsern Kantonswappen als

freie Plastiken dargestellt werden, z. B. der Wilde
Mann, der Heilige Fndolin; auch Wappentiere
(wir denken an den Schaffhauser Bock) können als

Plastiken ausgebildet werden. 5. Schmucksachen:

Broschen, Krawatten- und Busennadeln,
Hutnadeln mit Spitzenschutz, Armbänder und
Ketten aller Art. 6. Glaswaren: Ziergläser,
bemalt und gebrannt, geätzte Gläser, Schalen und

Vasen in verschiedenen Formen. 7. Korbflechtereien:
Als Zier- und Gebrauchskörbe. 8.

Haussprüche: Nach Art der alten bunten oder sil-
houettierten Haus- und Bibelsprüche. Es könnte
ein Vers oder ein Zitat Verwendung finden, ganz
besonders auch ein schöner Spruch eines
vaterländischen Dichters (Gottfried Keller). Die
Wirkung soll möglichst durch eine dekorative Schrift,
eventuell auch durch eine entsprechende Umrahmung

erzielt werden. Vielerlei Farben sind zu
vermeiden, damit die Vervielfältigung in Druck
oder Lithographie nicht zu teuer zu stehen kommt.
9. Papeterie: Mappen mit Papier oder Stoff
bezogen. Kleine Schachteln für Verpackung von
Schmuck.

Am 5. und 6. März 1920 hat die Jurysitzung
stattgefunden. Die Herren Rob. Greuter, Bern,
als Obmann, Architekt N. Hartmann, St. Moritz,
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ALFR. GIESBRECHT/ BERN I
NACHFOLGER VON GEBR. GIESBRECHTl

SCHUTZ
MARKE

SPIEGELFABRIKATION
GLASSCHLEIFEREI

MÖBELGLASEREI
GEGRÜNDET1884 / TELEPHON 18.97 / HELVETIASTR. 17 |
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Kartonmodelle
für Hoch- & Tiefbauten
H. LANGMACK - ZÜRICH
Forchstr. 290 - Atelier für Kartonmodelle

1r
•

A.LIPP,ST.GALLEN
HOLZLAMPEN-

FABRIKFÜR
ELEKTRISCHE
BELEUCHTUNG

L __

EIGENE LAMPENSCHIRM¬
FABRIKATION

m fej^a a ii a^fl a m
ssct SYSTEM KEPPLER

II r^FiißbodenPcicher^W^ridc
Große Tragfähigkeit. Billig in dcp HerÄellung.
Minimade Unfephedtungshoüen. Feuersicher
Leichl zu reinigen. Kein Anftpich nötig.

TRoto.Looier, Zikrich. **
Beid.enepstPo.sse 44.
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